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Antwort    
 
 
 

zu Anfrage Nr. AF/0112/2011 
 
 
 
 

der Stadtratssitzung am 16.12.2011   Punkt: 37 ö.S.  
 
 
 
Betr.: Anfrage der SPD-Fraktion: Parkdeck Universität Koblenz 
 
 
Antwort 
 
Vorbemerkung der Verwaltung: Für die Abwicklung des ruhenden Kfz-Verkehrs der Univer-
sität Koblenz-Landau, Abteilung Koblenz, ist grundsätzlich die Hochschule selbst bzw. das 
Land zuständig. Die Stadt hat bereits in der Vergangenheit Flächen bereitgestellt oder vermit-
telt sowie das hier thematisierte Parkdeck auf dem Universitätsparkplatz an der Straße Ober-
weiher angeregt. 
 

1. Gibt es Bewegung in Sachen „Parkdeck Universität“? 
 
Nein. 
 

2. Durch Neuansiedlungen von Unternehmen im Umfeld des Technologiezentrum[s] 
Koblenz (TZK) fallen weiter Stellplätze weg. Wie viele Stellplätze haben die Unter-
nehmen geschaffen? 
 
Es wurden die bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze geschaffen  
(TZK: 94;  Fa. RTI-Sports: 30 Parkstände). 
 

3.  Sieht die Verwaltung die Möglichkeit, kurzfristig Teile der WTD51 für das Beparken 
zu öffnen? 
 
Nein. 

 


